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1. 

Sanktionspakete 
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• Rechtsgrundlagen der “Sanktionspakete” 

• Verordnungen und Durchführungsverordnungen (unter anderem auf Basis von GASP-Beschlüssen)

• Bekanntmachungen
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II. 

Sanktionen 
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Maßnahmen

zur territorialen Unversehrtheit

der Ukraine 
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Maßnahmen gegen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Unversehrheit, 

Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben und bedrohen (VO (EU) Nr. 269/2014) 

• Finanzsanktionen

• Gelder und wirtschaftliche Ressolurcen, die im Eigentum oder Besitz der in Anhang I aufgeführten Personen sind, 

werden eingefroren (Bezahlungsverbot). 

• In Anhang I gelisteten Personen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur

Verfügung gestellt werden (Bereitstellungsverbot)     

• Anhang I (sanktionierte natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen)

• Durchführungsverordnung (EU) 2022/260 vom 23.02.2022

• Durchführungsverordnung (EU) 2022/261 vom 23.02.2022  

• Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2022/332 vom 25.02.2022

• Listung von 99 (weiteren) natürlichen Personen, darunter der russische Präsident Vladimir Putin.  

• Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2022/336 vom 28.02.2022
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• BEACHTE: 

• Verboten ist unmittelbare, aber auch die mittelbare Bereitstellung

• Mittelbare Bereitstellung: Verbot, dass gelisteten Personen Gelder und wirtschaftliche Ressourcen auch mittelbar 

nicht zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen dürfen.

• Konstellationen, in denen Waren nicht direkt an eine gelistete Person, sondern zunächst an einen Dritten geliefert 

werden, der sie dann an eine gelistete Person weitergibt.  

• Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen werden an nicht-gelistete Unternehmen geliefert, die im (Mehrheits-) 

Eigentum oder unter der Kontrolle einer gelisteten Person stehen. Eigentum: mehr als 50% der Anteile. 

• BEACHTE: in den gängigen / frei verfügbaren Datenbanken sind derartige Informationen nicht enthalten! 
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• Geltung des Bereitstellungsverbotes 

• Keine Altvertragsregelung / Altvertragsausnahme, aber: Freigabe durch Genehmigung möglich, z.B.: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Weitere Sanktionslisten / Bereitstellungsverbote, die zu beachten sind

• Verordnung (EU) 2020/1998 des Rates vom 7. Dezember 2020 über restriktive Maßnahmen gegen schwere 

Menschenrechtsverletzungen und -verstöße 

• Verordnung (EU) 2018/1542 des Rates vom 15. Oktober 2018 über restriktive Maßnahmen gegen die Verbreitung 

und den Einsatz chemischer Waffen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Verordnung (EG) Nr. 765/2006 des Rates vom 18. Mai 2006 über restriktive Maßnahmen gegen Präsident 

Lukaschenko und verschiedene belarussische Amtsträger (Belarus)
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Maßnahmen in Reaktion auf die Anerkennung der 

nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der 

ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk 
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Maßnahmen in Reaktion auf die Anerkennung der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete

der ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk (VO (EU) 2022/263; NEU) 

• Einfuhrverbot (Art. 2 VO (EU) 2022/263) 

• Einfuhr von Waren mit Ursprung in den “spezifizierten Gebieten” in die EU. 

• BEACHTE: akzessorische Dienstleistungen (Art. 2 Abs. Abs. 1 Buchst. B VO (EU) 2022/263)  

• direkte und indirekte Finanzierung oder sonstige finanzielle Unterstützung sowie das Bereitstellen von 

Versicherungen und Rückversicherungen.

• Ausnahmen (Art. 2 Abs. 2 VO (EU) 2022/263)  

• Altvertragsregelung → BEACHTE: englische Fassung nutzen! 

• Ursprungszeugnis (UZ) 
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• BEACHTE: „Bekanntmachung an Einführer - Einfuhren von Waren mit Ursprung in den nicht von der Regierung 

kontrollierten Gebieten den ukrainischen Regionen Donezk und Luhansk in die Union“  (Beschluss 2022/C 93 I /01 

vom 28.02.2022)  
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• Ausfuhrverbot (Art. 4 VO (EU) 2022/263) 

• Verkauf, Lieferung, Weitergabe, Ausfuhr von Gütern und Technologien, die in Anhang II aufgeführt sind, an 

natürliche oder juristische Personen, Einrichtungen oder Organisationen in die spezifizierten Gebiete oder zur

Verwendung (Gebrauch) in den spezifizierten Gebiete, unabhängig davon, ob Ursprung in der EU oder nicht.    

• BEACHTE: Akzessorische Dienstleistungen (Art. 4 Abs. 2 VO (EU) 2022/263)

• unmittelbare oder mittelbare Erbringung von technischer Hilfe und Vermittlungsdiensten. 

• unmittelbare / mittelbare Bereitstellung von Finanzmitteln oder Finanzhilfen. 

• Ausnahmen (Art. 4 Abs. 2a VO (EU) Nr. 2022/263)  

• Altvertragsregelung → BEACHTE: englische Fassung lesen!  

1212

→ Kriterium: Kapitel / KN-Code 



• Erteilung einer Genehmigung (Art. 7 VO (EU) 2022/263) → humanitäre Gründe

• Amtliche Tätigkeit konsularischer Vertretungen oder internationaler Organisationen

• Unterstützung von Krankenhäusern oder anderen öffentlichen Gesundheitseinrichtigungen

• Geräte und Ausrüstung fpür medizinische Zwecke

• Instandhaltung der Infrastruktur

• Dringende Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses für Gesundheit und Sicherheit von Menschen.   

• Verbot von Neuinvestitionen (Art. 3 VO (EU) 2022/263) 

• Erwerb von Immobilien, Einrichtungen, Wertpapieren mit Beteiligungscharakter oder Anteile daran.   

• Ausweitung bestehender Investitionen in diesen Bereichen. 

• Finanzierung von Einrichtungen, Gründung von Gemeinschaftsunternehmen mit Einrichtungen sowie die Erbringung

von Investitionsdienstleistungen.  

• Ausnahme: Altvertragsregelung und Genehmigung für humanitäre Gründe

• Bereitstellungsverbot für technische Hilfe oder Vermittlungsdienste, Bau- oder Ingenieurleistungen für die 

Infrastruktur (Art. 5 VO (EU) 2022/263) 

• Unabhängig von der Herkunft der Güter in unmittelbaren Zusammenhang mit der Infrastruktur in den spezifizierten

Gebieten in den Sektoren Anhang II (Verkehr, Telekommunikation etc.). 

• Ausnahme: Altvertragsregelung und Genehmigung für humanitäre Gründe

• Tourismusbezogene Dienstleistungen (Art. 6 VO (EU) 2022/263) 

• Verbot der Erbringung von Dienstleistungen in unmittelbarem Zusammenhang mit tourismusbezogenen Aktivitäten

zu den spezifizierten Gebieten (Ausnahme: Altvertragsregelung) 
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• Sonstige Regelungen

• Umgehungsverbot (Art. 8 VO (EU) 2022/263)

• Ausschluss der Haftung (Art. 8 VO (EU) 2022/263) 

• Ausschluss von Schadensersatzansprüchen (Art. 10 VO (EU) 2022/263)
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→ BEACHTE: Exportkontrollklauseln im Vertrag



• Anwendungsbereich der Verordnung
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Sanktionen gegen Russland
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Restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren (VO (EU) Nr. 833/2014), insbesondere angepasst durch VO (EU) 2022/328 vom 25.02.22   

• Dual-Use-Güter (Art. 2 Abs. 1 VO (EU) 2022/238) 

• Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung und der Ausfuhr von Dual-Use-Gütern mit oder ohne

Ursprung in der EU unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juritische Personen, Organisationen oder

Einrichtungen in  Russland oder zur Verwendung in Russland. 

• BEACHTE: akzessorische Dienstleistungen (Art. 2 Abs. 2 VO (EU) 2022/238)

• Erbringung technischer Hilfe, Vermittlungsdienste oder Finanzhilfen

• Ausnahmen von dem Verbot

• für nicht-militärische Zwecke und nicht-militärische Endnutzer, wenn Güter und Technologien bestimmt sind für: humanitäre Zwecke / 

medizinische Zwecke, Nachrichtenmedien, Softwareaktualisierungen etc. (Art. 2 Abs. 3) 

• BEACHTE: ggfs. Erklärung in der Zollanmeldung / Unterrrichtung der Behörde erforderlich.    

• Erteilung einer Genehmigung (Art. 2 Abs. 4) für bestimmte Zwecke: zwischenstaatliche Zusammenarbeit raumfahrtprogramm, 

Brennelemente, maritime Sicherheit, zivile Telekomunikationsnetze, zur Verwendung durch Tochtergesellschaften.   

• Altvertragsregelung (Art. 2 Abs. 5 VO (EU) 2022/238)

• BEACHTE: Erteilung einer Genehmigung für Transaktionen zur Erfüllung von Verträgen, die vor dem 26.02.2022 geschlossen

wurden, sofern Genehmigung vor dem 01.05.2022 beantragt wurde. BEACHTE: keine Erteilung, wenn Endnutzer militärischer

Endnutzer oder gelistet in Anhang IV oder militärische Endnutzung oder für die Luft- oder Raumfahrtindustrie bestimmt. 
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→ Kriterium: Listung in Anhang I DUV



• Güter des Anhangs VII (Art. 2a Abs. 1 VO (EU) 2022/328)  

• Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung und der Ausfuhr der die in Anhang VII aufgeführte Güter und 

Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union, die zur militärischen und technologischen Stärkung Russlands 

oder zur Entwicklung des Verteidigungs- und Sicherheitssektors beitragen könnten, unmittelbar oder mittelbar an 

natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in 

Russland zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.

• Allgemeine Elektronik / Rechner / Telekommunikation / Informationssicherheit /Sensoren und laser / Navigation und Luftfahrtelektronik

/ Meeres- und Schiffstechnik / Luftfahrt, Raumfahrt und Antriebe.  

• BEACHTE: akzessorische Dienstleistungen (Art. 2a Abs. 2 VO (EU) 2022/238)

• Unmittelbare oder mittelbare Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungsdienste oder Finanzhilfen.  

• Ausnahmen von dem Verbot

• für nicht-militärische Zwecke und nicht-militärische Endnutzer, wenn Güter und Technologien bestimmt sind für: humanitäre Zwecke / 

medizinische Zwecke, Nachrichtenmedien, Softwareaktualisierungen etc.  

• BEACHTE: ggfs. Erklärung in der Zollanmeldung / Unterrrichtung der Behörde erforderlich.    

• Erteilung einer Genehmigung (Art. 2 Abs. 4) für bestimmte Zwecke: zwischenstaatliche Zusammenarbeit raumfahrtprogramm, 

Brennelemente, maritime Sicherheit, zivile Telekomunikationsnetze, zur Verwendung durch Tochtergesellschaften.   

• Altvertragsregelung (Art. 2 Abs. 5 VO (EU) 2022/238)

• BEACHTE: Erteilung einer Genehmigung für Transaktionen zur Erfüllung von Verträgen, die vor dem 26.02.2022 geschlossen

wurden, sofern Genehmigung vor dem 01.05.2022 beantragt wurde. BEACHTE: keine Erteilung, wenn Endnutzer militärischer

Endnutzer oder gelistet in Anhang IV oder militärische Endnutzung oder für die Luft- oder Raumfahrtindustrie bestimmt. 
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→ Kriterium: Listung in Anhang VII!



• Güter der Ölraffinerie (Art. 3b VO (EU) 2022/328)

• Verbot des Verkaufs, der Lieferung, der Verbringung und der Ausfuhr der in Anhang X aufgeführten Güter und 

Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union, die zur Ölraffination verwendet werden können, unmittelbar 

oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur 

Verwendung in Russland. 

• BEACHTE: akzessorische Dienstleistungen (Art. 3b Abs. 2 VO (EU) 2022/328)

• Unmittelbare oder mittelbare Erbringung von technischer Hilfe, Vermittlungsdienste oder Finanzhilfen.  

• Ausnahmen von dem Verbot (Art. 3b Abs. 3 (VO (EU) 2022/328)

• Erteilung einer Genehmigung zur dringenden Abwendung eines Ereignisses schwerwiegende Auwirkungen auf Menschen.  

• BEACHTE: in dringenden Fällen ohne Genehmigung, aber Unterrichtung innerhalb von 5 Arbeitstagen. 

• Altvertragsregelung

• BEACHTE: Verbote gelten nicht für die Erfüllung – bis 27. Mai 2022 – von Verträgen, die vor dem 26. Februar 2022 

geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen.

1919

→ Kriterium: KN-Code 



• Güter der Luft- und Raumfahrt (Art. 3c VO (EU) 2022/328)

• Verbot, die in Anhang XI aufgeführten Güter und Technologien mit oder ohne Ursprung in der Union, die für die 

Verwendung in der Luft- oder Raumfahrtindustrie geeignet sind, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder 

juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland zu 

verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder auszuführen.

• BEACHTE: akzessorische Dienstleistungen Art. 3c Abs. 3, 4 VO (EU) 2022/328) 

• unmittelbar oder mittelbare Bereitstellung von Versicherungen und Rückversicherungen.

• Überholung, Reparatur, Inspektion, Ersatz, Modifizierung oder Behebung von Mängeln an einem Luftfahrzeug oder einer 

Komponente, mit Ausnahme der Vorflugkontrolle, unmittelbar oder mittelbar für natürliche oder juristische Personen, 

Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland, wenn sich die Tätigkeit auf die in Anhang XI 

aufgeführten genannten Güter / Technologien bezieht. 

• Erbringung unmittelbarer oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste. 

• Bereitstellung unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen

• Ausnahmen von dem Verbot (Art. 3c Abs. 5 VO (EU) 2022/328)

• Altvertragsregelung

• BEACHTE: Verbote gelten nicht für die Erfüllung – bis zum 28. März 2022 – von Verträgen, die vor dem 26. Februar 2022 

geschlossen wurden, oder von für deren Erfüllung erforderlichen akzessorischen Verträgen. 
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→ Kriterium: KN-Code 



• BEACHTE: 

• Weitere Regelungen in Bezug auf Russland existieren ebenso noch, bedeutet insbesondere:

• Regelungen in der Russland-Verordnung (insbesondere Erdölexploration, Anhang II) 

• Waffenembargo

• Catch-all-Klauseln der Dual-Use-VO (insbesondere militärische Endverwendung). 

• BEACHTE: 

• Umgehungsverbote

• Ausschluss der Haftung

• Ausschluss von Schadensersatzansprüchen

• Anwendung der Russland-VO 

2121



Beschränkungen des Kapitalmarktes
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Restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine 

destabilisieren (VO (EU) Nr. 833/2014) → insbesondere Art. 5 ff. VO

• Ausschluss bestimmter russischer Banken sowie Unternehmen der Militär- und Ölindustrie aus EU-Kapitalmarkt (Art. 

5, Anhang III, V und VI)      

• Handel und Erwerb von Staatsanleihen und Vergabe von Neukrediten an den russischen Staat (Art. 5a)

• Bereitstellung von öffentlichen Finanzmitteln oder Finanzhilfen (staatliche Zuschüsse, Darlehen, Garantien, 

Bürgschaften etc.) für den Handel in Russland oder Investitionen in Russland (Art. 2e). 

• Vergabe von Neukrediten und -darlehen (Art. 5 Abs. 4, Anhang III, V, VI, XII, XIII). 

• Börsenhandel mit russischen staatlichen oder teilstaatlichen juristischen Personen (Art. 5 Abs. 5). 

• Entgegennahme von Bankkontoeinlagen und Notifizierungspflicht über Bankkontoeinlagen (Art. 5b). 

• Zentralverwahrung von übertragbaren Wertpapieren (Art. 5e) 

• Verkauf von in Euro notierenden Wertpapieren (Art. 5f)  

• Transaktionsverbot mit der russischen Zentralbank (Art. 5a Abs. 4, 5, 6). 

• SWIFT-Teil-Abkopplung (Art. 5h, Anhang XIV) → Verbot des Zahlungsverkehrs ab dem 12.03.2022.

• […] 
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→ BEACHTE: Vorauskasse, § 321 BGB



III. 

Fazit
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DISCLAIMER  

Die Unterlagen sowie der Vortrag beruht auf dem Rechtsstand 03.03.2022.   

Die Angaben in der Präsentation dienen der Veranschaulichung. Sie wurden nach 

bestem Wissen erstellt. Sie ersetzen keine (rechtliche) Beratung im Einzelfall. 

Alle Rechte an diesem Dokument liegen bei  

HARNISCHMACHER LÖER WENSING 

Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB

Hafenweg 8, 48155 Münster

Eine Vervielfältigung, Verwertung oder Veröffentlichung ist ohne vorherige 

Genehmigung nicht gestattet.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne wenden an: Talke.Ovie@hlw-muenster.de

A
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